
DIENST DEN LEBENDEN

EHRE DEN TOTEN

Der Bestatterverband hat die Aufgabe, 

die allgemeinen ideellen, fachlichen, 

wirtschaftlichen und sozialpolitischen Belange 

des Bestattungsgewerbes im Bundesland 

Nordrhein-Westfalen wahrzunehmen.

§ 3.1.1

Satzung Bestatterverband NRW e.V. Überreicht durch:

ÜBER UNS

Der  STADTVERBAND  ist ein freiwil-
liger Zusammenschluss der Mitglieder 
des Bestatterverbandes NRW e.V. im  
Essener Stadtgebiet.

Der STADTVERBAND hat sich insbe-
sondere der Wahrung der Bestattungs-
kultur und des Verbraucherschutzes 
vor Ort in Essen verschrieben.

Sämtliche Mitglieder des STADTVER-
BANDES haben sich zur gewissenhaf-
ten, pietätvollen und preisgerechten 
Durchführung von Bestattungen ver-
pflichtet.

IHR RATGEBER 
IM TRAUERFALL

Wer ist zu informieren ...

Was muss organisiert werden ...

Welche Papiere brauche ich ...

Was wird abgemeldet ...

Wer hilft im Sterbefall ...

UNSERE MITGLIEDER
Gerd Altenbockum Bestattungen

Vogelheimer Str. 143, 45329 Essen
 02 01 / 34 04 71

 
Bestattungen Heinrich Beher GmbH 

Altenessener Str. 270, 45326 Essen
 02 01 / 3 48 32

 
Dietmar & Gerd Beils Bestattungshaus

Fahrenberg 22 d, 45257 Essen
 02 01 / 48 78 88

 
Bestattungen Berger GmbH 

Gemarkenstr. 132, 45147 Essen
 02 01 / 70 60 64

 
Bestattungshaus Bleines-Wellhardt

Inh. André Müller 
Bochumer Landstr. 177, 45276 Essen

 02 01 / 53 32 94
 

Brock GmbH Bestattungen
Bocholder Str. 304, 45356 Essen

 02 01 / 66 01 82
 

Bestattungskultur Buiting UG & Co. KG
Borbecker Straße 223, 45355 Essen

 02 01 / 69 90 38
 

Bestattungen Dorndorf GmbH 
Krayer Str. 247, 45307 Essen

 02 01 / 55 40 57

Farwick Bestattungen
Hinseler Hof 9, 45277 Essen

 02 01 / 85 80 30

Geile Bestattungen
Byfanger Straße 22, 45257 Essen 02 

01 / 48 01 94
 

Bestattungen Götte e.K.
Alte Hauptstraße 12, 45289 Essen 

 02 01 / 57 01 25
 

Bestattungen Gröf GmbH
Aktienstraße 49, 45359 Essen

02 01 / 67 62 98
 

Bestattungen Franz Haltermann
Inh. Barbara Baumgarten

Heisinger Straße 489, 45259 Essen
 02 01 / 46 07 40

Hardick Bestattungen
Frankenstraße 118, 45134 Essen

 02 01 / 44 23 25
 

Bestattungen Heinrich Hausmann GmbH 
Kraienbruch 62, 45357 Essen

 02 01 / 66 52 13
 

Bestattungen Heckenbücker GmbH 
Karlstraße 12-14, 45329 Essen

 02 01 / 3 59 99

Essener Beerdigungsinstitut Heßbrügge 
Markgrafenstr. 21, 45138 Essen
 02 01 / 28 58 65
 
Bernhard Holz KG Bestattungen
Helenenstraße 26, 45143 Essen
 02 01 / 62 08 03

 
Bestattungen Mand
Reulsbergweg 49, 45257 Essen
 02 01 / 48 04 31
 
Masermann-Neumann Bestattungen
Auf dem Bretzberg 28, 45139 Essen
 02 01 / 21 02 71

Multhaupt-Feldmann Bestattungen
Dahlhauser Straße 159, 45279 Essen
 02 01 / 53 10 10
 
Beerdigungsinstitut Niedernhöfer
vorm. Krausenbaum, Inh. Klaus Gudd
Velberter Str. 69, 45239 Essen
 02 01 / 40 27 19
 
Beerdigungsinstitut Pax Langen GmbH
Klarastr. 69, 45130 Essen
 02 01 / 77 31 50
 
Bestattungen Rochus
Meisenburgstraße 51, 45133 Essen
 02 01 / 45 00 50

Bestattungen Beate Rochus
Meisenburgstraße 56, 45133 Essen
 02 01 / 45 04 85 00 

Bestattungen Schäfer & Sohn GmbH
Klemensborn 102, 45239 Essen
 02 01 / 49 13 71
 
Bestattung Schöpkewitz
Inh. Sandra Schöpkewitz
Wilhelmstraße 2b, 45219 Essen
 0 20 54 / 24 66

Bestattungen Schröer
Raadter Straße 26, 45149 Essen
 02 01 / 71 38 14
 
Bestattungshaus Sonnenschein KG
Wehmenkamp 4, 45131 Essen
 02 01 / 78 93 92
 
Steegmann Bestattungen
Kerckhoffstraße 150, 45144 Essen
 02 01 / 75 64 97
 
Cordula Steinhauer Bestattungen
Königsteiner Str. 32, 45145 Essen
 02 01 / 70 55 98

Beerdigungsinstitut Werner e.K.
Hanielstraße 45, 45327 Essen
 02 01 / 30 12 96 



ETHOSUNTERLAGENDIE ERSTEN SCHRITTE

• den Arzt benachrichtigen,   
   wenn der Tod in der Wohnung  
   eingetreten ist 
• Überführungen zu einem Fried- 
   hof müssen lt. BestG NRW 
   nach spätestens 36 Stunden  
   vorgenommen worden sein 
• die Todesbescheinigung vom 
   Arzt ausstellen lassen, wenn der 
   Sterbefall in der Wohnung 
   eingetreten ist 
• Bestattungsunternehmen Ihrer 
   Wahl informieren und Besprech- 
   ungstermin verabreden 
• Adressen für Anschriften bei 
   Trauerbriefen zusammenstellen 
• weitere Angehörige und 
   Freunde benachrichtigen 

• Erbschein beantragen und 
   Testament eröffnen lassen 
  (evtl. Notar einschalten) 
• Wohnung kündigen 
• Telefon und Zeitungen abbestellen 
• bei der Bundesversicherungsanstalt 
   Berlin oder bei den Landesver- 
   sicherungsanstalten den weiter- 
   führenden Rentenanspruch 
   geltend machen 
• abmelden des Autos und der 
   Kfz-Versicherung 

DIE FOLGESCHRITTE

Wenn sich ein Todesfall in der Verwandtschaft oder Be-
kanntschaft ereignet hat, ist guter Rat gefragt. Um Ihnen 
einen Leitfaden für den Fall der Fälle an die Hand zu 
geben, haben wir folgende Punkte* für Sie zusammen-
gefasst. Sie sollen Ihnen vor, während und nach der Be-
stattung ein  Stück Sicherheit in Zeiten der Trauer geben. 

Sofortige
Maßnahmen

Spätere
Maßnahmen

• Kündigung von Mitgliedschaften 
   bei Vereinen 
• Umbestellung der Post 
• Daueraufträge bei Banken/ 
   Sparkassen ändern 
• Fälligkeit von Terminzahlungen 
• Regulierung der Heizungsanlage 
• Benachrichtigung der Kunden 
• Einschaltung eines 
   Rechtsanwaltes/Notars 
• Einschaltung eines Steuerberaters 
• Beamtenversorgung: Beantragung 
   der Versorgungsbezüge bei 
   zuständiger Dienstbehörde und    
   Zusatzversicherung im 
   öffentlichen Dienst

Spätere
Maßnahmen

Die obige Aufzählung kann selbstverständlich nicht 
vollständig sein. Nicht alle Punkte werden zwingen-
der Weise auf jeden Sterbefall gleichsam zutreffen. 
Im Zweifelsfall steht Ihnen mit dem Bestatter Ihres 
Vertrauens vor während und nach der Bestattung ein 
Partner zur Seite, der Sie bei allen Schritten begleitet 
und unterstützt.

Unsere Mitglieder empfehlen sich zur Übernahme aller Beerdigungs-
angelegenheiten und verpflichten  sich zur gewissenhaften, pietätvollen 
und preisgerechten Durchführung  von Bestattungen.

✂
✂

*) Anmerkung: 
Diese Ausführungen wurden teilweise der Broschüre 
„Ratgeber bei Trauerfällen I“ von Conrad W. Schormann 
entnommen. 

• Personalausweis 
   des Verstorbenen 
• Todesbescheinigung 
   möglichst vom Hausarzt 

• bei Ledigen: 
   Geburtsurkunde 
• bei Verheirateten: 
   Stammbuch oder Heiratsurkunde 
• bei Geschiedenen: 
   rechtskräftiges Scheidungsurteil 
   und Heiratsurkunde/Stammbuch 
• bei Verwitweten: 
   Stammbuch mit Sterbeeintrag 
   des Ehepartners oder 
   Heiratsurkunde und 
   Sterbeurkunde des Ehepartners 
 
• Versichertenkarte 
   der Krankenkasse 
• Bestattungsvorsorgevertrag 
   so vorhanden 
• Versicherungsunterlagen 
   Orignal-Policen 

Im Todesfall ist es notwendig, einige erforderliche Unter-
lagen beizubringen. Hier ist eine Liste aller Unterlagen, 
damit Ihnen doppelte Wege und unnötige Schwierigkei-
ten erspart bleiben.

Identifikation

Versicherungen

Personenstand

Der Bestatter Ihres Vertrauens 
wird Sie selbstverständlich im 
akuten Sterbefall noch einmal 
auf diese Unterlagen hinweisen. 
Sollten Sie nicht auffindbar sein, 
wird er Ihnen mit   Alternativen 
weiterhelfen. 

Die Bestattungskultur in Deutsch-
land befindet sich im Umbruch. 
Das von altersher auf Handwerk 
und und Familienbetriebe gestütz-
te Gewerbe sieht sich heute mit 
den Herausforderungen eines na-
tionalen Marktes konfrontiert. Un-
ser STADTVERBAND ESSEN steht 
für die Erhaltung der Bestattungs-
kultur und den Verbraucherschutz 
in Essen ein. Unsere Mitglieder 
haben sich der gewissenhaften, 
pietätvollen und preisgerechten 
Bestattung verpflichtet. 

WÜRDEVOLL. Eine Bestattung ist 
keine Dienstleistung wie jede an-
dere. Sie ist die Erfüllung des An-
spruches eines jeden Menschen 
auf eine standesgemäße Beiset-
zung. Als moderne Dienstleister 
sehen wir es als unseren Auftrag 
an, einen jeden Menschen - ohne 
Ansehen seiner Herkunft, Religion, 
Weltanschauung - in adäquater 
Weise beizusetzen. 

VERTRAUENSVOLL. Eine Bestat-
tung ist ein Akt des Vertrauens. Die 
körperliche Hülle eines Menschen 
wird einem anderen anvertraut - 
ein intimer Akt, der zu Lebzeiten 
nur wenigen vorbehalten ist. Als 
traditionelle Familienunternehmen 
ist ein pietätvoller Umgang mit 
den Verstorbenen und eine sensib-
le Betreuung der Angehörigen Teil 
unserer Unternehmenskultur. 

FACHLICH QUALIFIZIERT. Unse-
re Mitgliedsunternehmen haben 
sich im Rahmen ihres Beitritts zum 
Bestatterverband NRW e.V. den 
strengen Kriterien unterworfen, 
die in der dortigen Satzung ver-
haftet sind. Kompetenz, Seriosität 
und stete Qualitätskontrolle sind 
die Grundpfeiler unserer Arbeit. 

✂


